
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

                                                           ACHTUNG!                                                  

Wichtige rechtliche Informationen für die Rattenbekämpfung  

                                             ab 2026!                                    
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit möchten wir Sie gerne darüber informieren, dass auf Grund einer Gesetzesänderung 
ab 2026 neue Bedingungen für die Ausbringung von antikoagulanten Wirkstoffen 
(Rodentiziden) gelten. Ziel ist ein fachgerechter, sorgfältiger und risikominimierender 
Umgang mit antikoagulanten Rodentiziden durch berufsmäßige Verwender.  
 
Durch die vom BMLUK veröffentlichte Rodentizidsachkunde-Verordnung 
darf ab 01.01.2026 antikoagulanter Köder nur mehr an berufsmäßige Verwender gegen 
Vorlage eines Sachkundenachweises gemäß § 4 der Rodentizidsachkunde-Verordnung 
abgegeben werden. Ausserdem darf Köder nur mehr in Köderboxen ausgelegt werden.  
 
Zusätzlich tritt ab 01.04.2026 die Leitlinie zu Rodentizidprodukten mit antikoagulanten 
Wirkstoffen in Kraft. Diese schreibt unter anderem vor, dass Kanalbeköderungen nur mehr 
in Köderstationen erfolgen darf. Dies dient dazu, das Abschwemmen der Köder bei 
Starkregen zu verhindern. Die Köderstationen müssen regelmäßig kontrolliert werden und 
der Köder nach der Behandlung wieder aus den Schächten entfernt werden.  
Durch diese Maßnahmen entsteht nicht nur für uns ein höherer zeitlicher Aufwand, sondern 
natürlich auch für die betroffenen Gemeinden ein finanzieller Mehraufwand, welcher 
entsprechend im Budget berücksichtigt werden muss. Derzeit am Markt erhältliche 
Kanalköderstationen kosten je nach Modell ca. € 300,-- - €600,-- zzgl. Ust. pro Stück.  
 
Wir weisen gleichzeitig darauf hin, dass es auf Grund der neuen Regelungen derzeit zu 
einem erhöhten Auftragsvolumen kommt. Sollten Sie noch vor April eine Kanalbeköderung 
wünschen, bitten wir um eine zeitgerechte Beauftragung. Wir können Kanalbeköderungen 
bis April nur unter Berücksichtigung unserer Kapazitäten garantieren.  
 
Weitere Informationen zu den neuen rechtlichen Bedingungen finden Sie auf www.biozide.at 
 
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren und wir schicken Ihnen auch gerne ein 
unverbindliches Angebot. 

 
                                                                                         Mit freundlichen Grüßen  

 
                                                                                         Assanierungsgesellschaft  
                                                                                  Michael Singer GmbH & Co KG  
                                                                                                iA Pregler Jürgen          

                                                                                                                               

Wien,05.09.2025 

 

http://www.biozide.at/

